
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2004/9/15 9ObA45/04i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.2004

Norm

BEinstG §8 Abs6

PVG §27

oö LPVG §30

Rechtssatz

In § 30 Abs 3 und 7 des OÖL-PVG ist eine dem § 27 Bundes-Personalvertretungsgesetz "ähnliche landesgesetzliche

Bestimmung" (§ 8 Abs 6 lit a BEinstG) zu sehen, welche auch vergleichbare Schutzmechanismen aufweist.
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